
Lehrer und Schule heute 9|2017

263

Eine gewichtige Wortmeldung zu einem bildungspolitischen 
Großprojekt
Hansgünter Lang

Das Bildungsangebot für Behinderte
Verfassungsrechtliche Anforderungen an das System der 
sonderpädagogischen Förderung
Eine Untersuchung auf der Grundlage der rechtlichen 
Regelungen und der schulischen Praxis im Saarland

Duncker & Humblot, Berlin 2017
696 Seiten, 119, 90 €
ISBN 978–3–428–15072–4 

Der Buchtitel ist ein Beispiel für gelungenes Understate-
ment. Unter der unspektakulären Überschrift „Das Bil-
dungsangebot für Behinderte“ verbirgt sich die wohl 
bisher gründlichste Untersuchung in Deutschland zum 
Thema „Inklusion“ aus rechtswissenschaftlicher Sicht.  
Auf rund 700 Seiten, die in vier Teile mit insgesamt 18 
Kapiteln gegliedert sind, wird die Frage nach der Orga-
nisation des Systems sonderpädagogischer Förderung in 
umfassender Weise erörtert. Dies geschieht auf der Zeit-
achse eines Entwicklungsprozesses im Saarland, der 
1986 seinen Ausgang in einer gesetzlichen Regelung 
nahm, mit der erstmals in Deutschland die integrative 
Unterrichtung als Regelform neben den Förderschulen 
gesetzlich verankert wurde. 

Die Arbeit gewinnt ihre Überzeugungskraft vor allem 
daraus, dass der Autor bei seiner rechtlichen Analyse zu 
jedem Zeitpunkt die pädagogischen Erfordernisse und 
Konsequenzen im Blick hat. Zu beiden Sphären hat der 
Autor einen professionellen Zugang, nämlich, wie es im 
Vorwort heißt, „die Erfahrung aus 33 Jahren beruflicher 
Tätigkeit im Kultusministerium des Saarlandes.“
Der Autor beurteilt das Teilhaberecht des behinderten 
Kindes unter einer zentralen, die Arbeit wie ein roter Fa-
den durchziehenden Fragestellung: Wird bei der inklusi-
ven Unterrichtung der Bildungsanspruch des behinder-
ten Kindes durch das vom Staat in der konkreten 
unterrichtlichen Situation gemachte Bildungsangebot 
erfüllt? Er stellt klar, dass eine pädagogisch verantwort-
bare integrative bzw. inklusive Unterrichtung mit der 
Gewährleistung der hierfür erforderlichen Rahmenbe-
dingungen steht und fällt, wobei er den personellen Vo-
raussetzungen die alles überragende Bedeutung zu-
spricht. 

Das Bild, das der Autor aufgrund seiner tiefen Einblicke in 
die schulische Wirklichkeit von der inklusiven Unterrich-

tung im Saarland zeichnet, kann nur 
als vernichtend bezeichnet werden. 
Doch auch dort, wo er die Zustände 
und Verhältnisse schonungslos be-
schreibt, wahrt er bis in die Diktion hi-
nein die wissenschaftliche Distanz, 
welche seiner Arbeit von der ersten 
bis zur letzten Seite zu bescheinigen 
ist. Er belegt seine Feststellungen mit 
reichem Quellenmaterial aus Biblio-
theken, Archiven und Sammlungen, 
das sich nur von einem Kenner auf-
schließen lässt.

Der inklusiven Unterrichtung wird 
die Förderschule mit ihren spezi-
fischen Leistungen gegenüberge-
stellt. Aus dem Grundgesetz leitet 
der Autor die objektivrechtliche Ver-
pflichtung des Staates zur Gewährleistung eines dualen, 
aus inklusiver Unterrichtung und Förderschulen beste-
henden Systems sonderpädagogischer Förderung her. 
Daraus folgt auch, dass auch die Eltern eines behinder-
ten Kindes die tatsächliche Möglichkeit haben müssen, 
zwischen den beiden Formen sonderpädagogischer För-
derung zu wählen. 

In einem umfangreichen Kapitel analysiert der Autor 
akribisch die 2014 im saarländischen Schulordnungsge-
setz und 2015 in der Inklusionsverordnung ergangenen 
Regelungen zur inklusiven Schule. Das geschieht mit 
dem spezifischen Sachverstand, wie er von einem Ju-
risten zu erwarten ist, der als Leiter des Schulrechtsrefe-
rats der Abteilung Allgemeinbildende Schulen von 1975 
bis 1999 u. a. für Schulgesetzgebung zuständig war. Das 
Ergebnis gibt Anlass zu der Frage, welche Auswirkungen 
dieses Regelungswerk auf die Qualität des saarlän-
dischen Schulwesens haben wird.

Man kann der von Lang vorgelegten Untersuchung, die 
am 15. Juli 2016 von der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes – 
Abteilung Rechtswissenschaft – als Dissertation ange-
nommen wurde, nur wünschen, dass sie auch in der 
Ministerialverwaltung nachdenkliche Beachtung findet. 

Herbert Buhr

Bestellungen können an jede Buchhandlung oder direkt an den Verlag gerichtet werden. 
Nutzung und Download von E-Books erfolgen über unsere eLibrary.

Tel.: 030 / 79 00 06-0 . werbung@duncker-humblot.de . verkauf@duncker-humblot.de
www.duncker-humblot.de

Schriften zum Öffentlichen Recht
Band 1337

Das Bildungsangebot für Behinderte
Verfassungsrechtliche Anforderungen an das System

der sonderpädagogischen Förderung

Eine Untersuchung auf der Grundlage
der rechtlichen Regelungen und der schulischen Praxis

im Saarland

Von

Hansgünter Lang

Duncker & Humblot  ·  Berlin

Hansgünter Lang

Das Bildungsangebot für Behinderte
Verfassungsrechtliche Anforderungen an das System der 
sonderpädagogischen Förderung 
Eine Untersuchung auf der Grundlage der rechtlichen  
Regelungen und der schulischen Praxis im Saarland

Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 1337
zahlr. Tab., 696 Seiten, 2017
Print: <978-3-428-15072-4> € 119,90
E-Book: <978-3-428-55072-2> € 107,90
Print & E-Book: <978-3-428-85072-3> € 143,90

Der Diskurs über das Bildungsangebot für Behinderte in Deutschland ist gekennzeichnet durch die Allge-
genwart der Begriffe »Inklusion« und »UN-Behindertenrechtskonvention«. Sie stehen für einen Main-

stream, dem sich der Autor nicht verpflichtet fühlt. Sein dezidiert verfassungsrechtlicher Ansatz zielt – bei 
Berücksichtigung auch des Völkervertragsrechts – auf den normativen Fluchtpunkt staatlicher Schulverant-
wortung: nämlich auf die Gewährleistung der Erfüllung des Bildungsanspruchs des behinderten Kindes und 
auf die Respektierung des Elternrechts. Doch kann der normative Zugriff angesichts der Kontingenz von 
Rechtsnormen nicht von der Tatsachenebene abstrahieren. Mit ihr ist der Autor vertraut aufgrund seiner 
beruflichen Tätigkeit, die ihm tiefe Einblicke in die schulische Realität ermöglichte. Indem auch die Hand-
lungsvoraussetzungen für den Vollzug  der Rechtsnormen und ihre Wirkungsdimension thematisiert werden, 
ist die Arbeit im Rahmen eines integralen Normdiskurses auch ein Beitrag zur Rechtstatsachenforschung.
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